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Ent scheidung der Einspruchsabtei lung 
des Europischefl Patentamts vom 
21. Juni 1985, mit der der Em-
spruch II gegen das europische. Pa-
tent Nr. 4002 gem98 Regel 56 (1) in 
Verbindung mit Regel 55 (c) EPU als 
unzulässig verworfen worden ist. 
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Sachverhalt und Anträge 

Auf die am 23. Februar 1979 mit schweizerischer Priorität 

vom 3. März 1978 eingereichte europäische Patentanmeldung 

79 100 533.3 wurde am 22. September 1982 das europische 

Patent 4002 erteilt. 

Gegen die Patenterteilung legten zwei Einsprechende Em-

spruch em: Die eine Einsprechende (I) machte unter Bezug-

nahme auf vorher noch nicht in Betracht gezogenen Stand der 

Technik mangelnde erfinderische Tätigkeit geltend; die 

andere Einsprechende (II) berief sich auf fehiende Neuheit, 

da das beanspruchte Produkt bereits vor dem ma2gebenden 

Prioritätsdatum im Handel erhlt1ich gewesen sei. 

Durch Entscheidung vom 21. Juni 1985 wies die Einspruchsab-

teilung den Einspruch I als zwar zu1ssig, aber unbegrUndet 

zurUck; den Einspruch II verwarf sie als unzulässig. 

Auf die GrUnde für die ZurUckweisung des Einspruches I 

braucht hier nicht eingegangen zu werden, da hiergegen 

keine Beschwerde erhoben wurde. 

Die Verwerfung des Einspruches II als unzulässig wurde im 

wesentlichen damit begrUndet, bei einem Angriff auf die 

Neuheit obliege es der Einsprechenden, innerhaib der Em-

spruchafrist die Identitát zwischen dem Patentgegenstand 

und dem Stand der Technik so vollständig darzulegen, daB 

dazu abschlieBend Stellung genommen werden könne. Dies habe 

die Einsprechende II unterlassen, da aus den genannten Be-

weismittein kein Zusammenhang zwischen dem beanspruChten 

und dem dort. beschriebenen Produkt erkennbar, insbesondere 

keine Identitát ableitbar sei. 
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Die Einsprechende II (jetzige BeschwerdefUhrerin) hat ani 

16. August 1985 gegen diese Entscheidung Beschwerde er-

hoben und hat die vorgeschriebene GebUhr entrichtet. Mit 

einem ani 21. Oktober 1985 eingegangenen Schreiben hat sie 

u.a. einen vierseitigen, mit "Mmoire de Recours" über-

schriebenen Schriftsatz sowie eine Reihe in einer gleich-

zeitig Uberreichten Liste aufgefUhrter neuer Beweismittel 

vorgeiegt, aus denen nunmehr die Identitt der beanspruch-

ten mit den vor dem Prioritätsdatum des Streitpatents auf 

dem Markt befindlichen Produkten hervorgehen soil. Sie er-

läutert dies in ihrem "Mmoire ...' mm einzelnen, ohne je-

doch auf die im vorangehenden Absatz zusammengefa3ten 

AusfUhrungen der angefochtenen Entscheidung einzugehen. 

In einem Zwischenbescheid hat die Kammer auf bestehende 

Bedenken hingewiesen, ob diese BegrUndung der Beschwerde 

für deren Zulässigkeit ausreicht. Hierzu hat die Beschwer-

defUhrerin innerhaib der gesetzten XuBerungsfrist nicht 

mehr Stellung genoinmen. 

Entscheidungsgrunde 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 und 107, ferner 

den Sätzen 1 und 2 von Art. 108 sowie Regel 64 EPU. Ihre 

Zulässigkeit hängt daher einzig davon ab, ob das innerhalb 

von vier Monaten nach Zusteilung der angefochtenen Ent-

scheidung eingegangene "Mmoire ... eine BegrUndung" der 

Beschwerde mm Sinne von Art. 108, Satz 3, enthäit. 

Schon aus dem unniittelbaren Wortsinn des in Art. 108, Satz 

3, EPU verwendeten Ausdrucks Mb egrUndenul ergibt sich, daD 

eine BeschwerdebegrUndung, urn dem Zu1ssigkeitskriteriUm 

der angezogenen Gesetzesbestimmung zu genUgen, angeben muD, 

warum die angefochtene Entscheidung nach Auffassung des Be-

schwerdeführenden keinen Bestand haben kann, oder - wie es 

03134 	 . . . / . S • 



3 	 T 213/85 

in Satz 2 des Leitsatzes der Entscheidung T 220/83, AB1 EPA 
8/1986, 249, heil3t - "aus weichen rechtlichen oder tatsäch-
lichen GrUnden die Entscheidung aufgehoben werden soil". 
Die BeschwerdebegrUndung darf sich also inhaitlich nicht 
darin erschbpfen, die Unrichtig]ceit der angefochtenen Ent-
scheidung zu behaupten; denn damit ginge sie aussagegemäl3 
nicht über dashinàus, was implizit bereits mit der Be-
schwerdeerhebung als soicher zum Ausdruck kain. 

Wenn in der angezogenen Entscheidung, wo eine bestimrnte 
Druckschrift in erster Instanz eine entscheidende Roile 
gespielt hatte, für die Zulässigkeit der Beschwerde gefor-
dert wurde, daB sich die BeschwerdebegrUndung "mit diesem 
1kument im einzelnen auseinandersetzt" (Punkt 4, Zeilen 24 
bis 29, a.a.O., Seite 251), so ergibt sich daraus ganzall-
gernein, daB sich eine für die Zuiässigkeit einer Beschwerde 
ausreicheride BegrUridung mit den tragenden GrUnden der ange-
fochtenen Entscheidung auseinandersetzen muI3. Dabei komrnt 
es nicht darauf an, ob die vorgetragenen Arguinente auch 
tatsächlich durchgreifen, d.h. die angestrebte Rechtsfolge 
herbeizufUhren vermögen; wohi aber darauf, daB Umstände 
dargetan werden, die die vertretene Auffassung stUtzen und 
ihrer Natur nach grundsätzlich dafUr in Frage kommen, die 
vorinstanzlichen EntscheidungsgrUnde zu erschUttern. 

Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz die Verwerfung des 
Einspruchs II als unzulssig damit begrUndet, daB Angaben, 
die nach ihrer Meinung innerhaib der neunrnonatigen Em-
spruchsfrist hätten erbracht werden mUssen, dainals unter-
blieben waren. Damit ist gegenUber der Beschwerdeführerin 
keine Entscheidung in der Sache, d.h. Uber die Rechtsbe-
ständigkeit des Patents, ergangen; die angegriffene Ent-
scheidung beschrnkt sich vielmehr auf die Verfahrensfrage 
der Zulässigkeit des Einspruches. Die BeschwerdefUhrerin 
hat nun zwar im Rahxnen ihrer BeschwerdebegrUndung durch 
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Vorlage neuen Beweismaterials das nach Ansicht der Vor-

instanz Versäwnte mBglicherweise nachgeholt; sie hat je-

doch nicht einmal behauptet, geschweige denn zu begrUnden 

versucht, sie habe das, was von ihr innerhaib der neun-

monatigen Einspruchsfrist zurecht gefordert werden konnte, 

auch tatsächlich getan; ihr Einspruch sei daher zu1ssig 

gewesen und foiglich zu Unrecht als unzulässig verworfen 

worden. Mit anderen Worten hat sich die BeschwerdefUhrerin 

auf fehiende Patentfähigkeit des Patentgegenstandes berufen 

und es unterlassen, den tragenden Grund der angefochtenen 

Ptscheidung, nämlich das behauptete Fehien einer aus-

reichenden EinspruchsbegrUndung, anzugreifen. Ein soicher 

Angriff ist in der BeschwerdebegrUndung weder ausdrUcklich 
enthalten, noch kbnnen die dortigen AusfUhrungen der 

BeschwerdefUhrerin in diese Richtung gedeutet werden. Sie 

hat ihre Beschwerde somit nicht im Sinne von Art. 108, Satz 
3, begriindet; denn ist ein Einspruch wegen ungenUgender 

BegrUndung als unzu1ssig verworfen worden und setzt sich 

die BeschwerdebegrUndung allein mit der Patentierbarkeit 

auseinander, ohne die Zu1ssigkeit des Einspruches 

darzulegen, so ist die Beschwerde mangels ausreichender 

BegrUndung unzu1ssig. 

5. 	Mangels einer zulässigen Beschwerde kann weder geprUft wer- 

den, ob die Einspruchsabteilung die Frage der Zulässigkeit 

des Einspruches zutref fend beurtei].t hat, noch ist zu un-

tersuchen, ob die nuninehr vorgebrachten EinspruchsgrUnde 

der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstUnden. 

Entecheidungsforae 1 

Aus diesen GrUnden 

wird entechieden: 

Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen. 
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